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Geltende Fassung 

 

 
Vorgeschlagene Fassung 

 

 

Artikel I 

Bundesgesetz über das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid 

 
 
 
 

 
Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 
 1. „Exploration“ die Beurteilung potenzieller Speicherkomplexe zum Zweck 

der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid durch Eingriffe in 
den Untergrund wie Bohrungen, mit denen geologische Daten über die 
Schichtung in dem potenziellen Speicherkomplex erhoben werden sollen, 
und gegebenenfalls die Durchführung von Injektionstests zur Charakteri-
sierung der Speicherstätte und 

 2. „geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid“ die Injektion und be-
hälterlose Speicherung von Kohlenstoffdioxid in geologischen Strukturen. 

Verbot der Speicherung 
§ 2. (1) Im Bundesgebiet sind verboten: 

 1. die Exploration geologischer Strukturen zum Zweck der geologischen 
Speicherung von Kohlenstoffdioxid sowie 

 2. die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid. 
(2) Abs. 1 gilt nicht 

 1. für die Exploration geologischer Strukturen für die in Z 2 genannten Zwe-
cke und 

 2. für die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid mit einem geplan-
ten Gesamtspeichervolumen von weniger als 100 000 Tonnen zu For-
schungszwecken bzw. zur Entwicklung oder Erprobung neuer Produkte 
oder Verfahren. 

Werden im Zuge der Exploration zu Forschungszwecken Injektionstests durchge-
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führt, so ist die injizierte Menge bei der nachfolgenden geologischen Speicherung 
zu Forschungszwecken anzurechnen. 

Geologische Speicherung zu Forschungszwecken 
§ 3. Für die in § 2 Abs. 2 genannten Tätigkeiten ist, sofern sie sich auf koh-

lenwasserstoffführende geologische Strukturen beziehen, die Zustimmung des 
Bundes als Eigentümer der Kohlenwasserstoffe und der Hohlräume der Kohlen-
wasserstoffträger (§ 4 Abs. 2 MinroG) erforderlich. 

Evaluierung 
§ 4. Die Bundesregierung hat bis 31. Dezember 2018 einen Bericht über die 

Evaluierung des Verbotes gemäß § 2 unter besonderer Berücksichtigung der inter-
national gewonnen Erfahrungen dem Nationalrat vorzulegen. Sofern sich aus dem 
Evaluierungsbericht die Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßnahmen ergibt, hat 
die Bundesregierung entsprechende Entwürfe auf Vorschlag des Bundesministers 
für Wirtschaft, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemeinsam mit dem 
Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

Strafbestimmung 
§ 5. Wer dem Verbot gemäß § 2 Abs. 1 zuwiderhandelt, begeht eine Verwal-

tungsübertretung und ist vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
mit einer Geldstrafe bis 35 000 Euro zu bestrafen. 

Vollziehung 
§ 6. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit in Abs. 2 

nichts anderes bestimmt wird, der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend betraut. Diesem obliegt auch die Entscheidung über die Zustimmung des 
Bundes nach § 3. 

(2) Die Vollziehung des § 4 obliegt der Bundesregierung auf Vorschlag des 
Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

Geschlechtsneutrale Funktionsbezeichnungen 
§ 7. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen sind 

geschlechtsneutral zu verstehen. 
Bezugnahme auf Unionsrecht 

§ 8. Durch dieses Bundesgesetz werden Bestimmungen der Richtlinie 
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2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die geologische 
Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG 
und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 114, umgesetzt. 

 

Artikel II 

Bundesgesetz, mit dem das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 geändert wird 

 
 
§ 1. (1) … 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 85/337/EWG über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten, ABl. Nr. L 175 vom 05.06.1985 S. 40, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung be-
stimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtli-
nien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbetei-
ligung und den Zugang zu Gerichten, ABl. Nr. L 156 vom 25.06.2003 S. 17, 
umgesetzt. 

 

 
§ 1. (1) … 
(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 85/337/EWG über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten, ABl. Nr. L 175 vom 05.06.1985 S. 40, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Ände-
rung der Richtlinie 85/337/EWG, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 114, umge-
setzt. 

 

 
Anhang 1 
 

 
Anhang 1 

 
 
 

 
Spalte 1 
 

 
Spalte 2 
 

 
Spalte 3 

 
 

 
Spalte 1 

 
Spalte 2 

 
Spalte 3 

 
Z 4 
 

 
a) Thermische 

Kraftwerke oder 
andere Feue-

 
 
 

 
b) thermische 

Kraftwerke oder 
andere Feue-

 
Z 4 
 

 
a) Thermische Kraft-

werke oder andere 
Feuerungsanlagen 

 
 
 

 
c) thermische Kraft-

werke oder andere 
Feuerungsanlagen 
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rungs- anlagen 
mit einer Brenn-
stoffwärmeleis-
tung von mindes-
tens 200 MW; 

 

rungsanlagen in 
schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorie D mit ei-
ner Brennstoff-
wärmeleistung 
von mindestens 
100 MW. 

 

mit einer Brenn-
stoffwärmeleis-
tung von mindes-
tens 200 MW;´ 

b) Anlagen für die 
Abscheidung von 
Kohlen-
stoffdioxidströ-
men zum Zwecke 
der geologischen 
Speicherung aus 
Anlagen der lit. a 
oder mit einer 
jährlichen Koh-
lenstoffdioxidabsc
heidung von ins-
gesamt mindes-
tens 1,5 Millionen 
t; 

in schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorie D mit ei-
ner Brennstoff-
wärmeleistung 
von mindestens 
100 MW. 

 

 
Z 
13 
 

 
a) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdölproduk-
ten, Chemikalien 
oder Gas mit ei-
nem Innendurch-
messer von min-
destens 800 mm 
und einer Länge 
von mindestens 
40 km; 

 

 
 
 

 
b) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdölproduk-
ten, Chemikalien 
oder Gas in 
schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 500 
mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

Berechnungsgrundlage 

 
Z 
13 
 

 
a) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdölpro-
dukten, Chemi-
kalien oder Gas 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 800 
mm und einer 
Länge von min-
destens 40 km; 

b) Rohrleitungen für 
den Transport von 
Kohlen-
stoffdioxidströ-

 
 
 

 
c) Rohrleitungen für 

den Transport von 
Öl, Erdöl-
produkten, Che-
mikalien oder Gas 
in schutzwürdigen 
Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 500 
mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

d) Rohrleitungen in 
schutzwürdigen 
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für Änderungen (§ 3a 
Abs. 2 und 3) der lit. a 
und b ist die Leitungs-
länge. 
 

men für die Zwe-
cke der geologi-
schen Speicherung 
mit einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 
300 mm und einer 
Länge von min-
destens 40 km; 

 

Gebieten der Ka-
tegorien A oder C 
für den Transport 
von Kohlenstoff-
dioxidströmen für 
die Zwecke der 
geologischen 
Speicherung mit 
einem Innen-
durchmesser von 
mindestens 
150 mm und einer 
Länge von min-
destens 25 km. 

Berechnungsgrundlage 
für Änderungen (§ 3a 
Abs. 2 und 3) der lit. a 
bis d ist die Leitungs-
länge. Z 13 erfasst auch 
Verdichterstationen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Z 
29a 
 

 
Speicherstätten zur 
geologischen Speiche-
rung von Kohlenstoff-
dioxid, sofern sie nicht 
vom Bundesgesetz 
über das Verbot der 
geologischen Speiche-
rung von Kohlenstoff-
dioxid, BGBl. x 
Nr. x/xx, verboten sind. 
Ausgenommen sind 
Speicherstätten mit 
einem geplanten Ge-
samtspeichervolumen 
von weniger als 
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100.000 t zu For-
schungszwecken bzw. 
zur Entwicklung oder 
Erprobung neuer Pro-
dukte und Verfahren. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Z 
89 
 

 
 
 

 
Anlagen für die Ab-
scheidung von Kohlen-
stoffdioxidströmen 
zum Zwecke der geo-
logischen Speicherung 
aus Industrieanlagen 
mit einer jährlichen 
Kohlenstoffdioxidab-
scheidung von insge-
samt mindestens 
750.000 t.“ 
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Artikel III 

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Umwelthaftungsgesetz geändert wird 

 
 

Anwendungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für 

 1. Schädigungen von Gewässern und für jede unmittelbare Gefahr solcher 
Schädigungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 angeführten 
beruflichen Tätigkeiten und 

 2. Schädigungen des Bodens und für jede unmittelbare Gefahr solcher 
Schädigungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 Z 1 bis 11 an-
geführten beruflichen Tätigkeiten. 

(2) … 
(3) Weitergehende Verpflichtungen auf Grund von unmittelbar anwendba-

ren gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sowie von Gesetzen und auf deren 
Grundlage erlassenen Verordnungen und Bescheiden, die die Vermeidung oder 
die Sanierung von Umweltschäden regeln, bleiben unberührt. 

(4) … 
 

 
Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für 
 1. Schädigungen von Gewässern und für jede unmittelbare Gefahr solcher 

Schädigungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 angeführten be-
ruflichen Tätigkeiten und 

 2. Schädigungen des Bodens und für jede unmittelbare Gefahr solcher Schä-
digungen durch die Ausübung einer der in Anhang 1 Z 1 bis 11 und Z 15 
angeführten beruflichen Tätigkeiten. 

(2) … 
(3) Weitergehende Verpflichtungen auf Grund von unmittelbar anwendbaren 

unionsrechtlichen Vorschriften sowie von Gesetzen und auf deren Grundlage er-
lassenen Verordnungen und Bescheiden, die die Vermeidung oder die Sanierung 
von Umweltschäden regeln, bleiben unberührt. 

(4) … 

 
Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit 

§ 8. (1) … 
(5) Können Kosten nach den vorstehenden Absätzen bei dem zur Kostentra-

gung Verpflichteten nicht hereingebracht werden, dann kann zur Kostentragung 
der Eigentümer (jeder Miteigentümer) der Liegenschaft, von der die Schädigung 
ausgeht, verpflichtet werden, sofern er den Anlagen oder Maßnahmen, von denen 
die Schädigung ausgeht, zugestimmt oder sie freiwillig geduldet und ihm zumut-
bare Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. Dies gilt unter den Voraussetzungen 
von § 31 Abs. 4 zweiter Satz WRG 1959 auch für den Rechtsnachfolger des 
Liegenschaftseigentümers. 

 
Kosten der Vermeidungs- und Sanierungstätigkeit 

§ 8. (1) … 
(5) Können Kosten nach den vorstehenden Absätzen bei dem zur Kostentra-

gung Verpflichteten nicht hereingebracht werden, dann kann zur Kostentragung 
der Eigentümer (jeder Miteigentümer) der Liegenschaft, von der die Schädigung 
ausgeht, verpflichtet werden, sofern er den Anlagen oder Maßnahmen, von denen 
die Schädigung ausgeht, zugestimmt oder sie freiwillig geduldet und ihm zumutba-
re Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. Dies gilt unter den Voraussetzungen von 
§ 31 Abs. 4 zweiter Satz WRG 1959 auch für die Rechtsnachfolger des Liegen-
schaftseigentümers.
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(6) … 
 

(6) … 
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Grenzüberschreitende Umweltschäden 

§ 10. (1) Ist ein Umweltschaden eingetreten, der Auswirkungen auf das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union haben kann, hat die 
Behörde diesen Mitgliedstaat zu unterrichten. 

(2) Stellt eine Behörde einen Umweltschaden fest, der außerhalb des Staats-
gebiets der Republik Österreich verursacht wurde, kann sie dies der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften und den in Betracht kommenden anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union melden und gegenüber diesen Mitglied-
staaten die bei den Rechtsträgern, die den Aufwand der Behörde tragen, angefal-
lenen Kosten für Vermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen geltend machen. 

(3) … 
 

 
Grenzüberschreitende Umweltschäden 

§ 10. (1) Ist ein Umweltschaden eingetreten, der Auswirkungen auf das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union haben kann, hat die 
Behörde diesen Mitgliedstaat zu unterrichten. 

(2) Stellt eine Behörde einen Umweltschaden fest, der außerhalb des Staats-
gebiets der Republik Österreich verursacht wurde, kann sie dies der Europäischen 
Kommission und den in Betracht kommenden anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union melden und gegenüber diesen Mitgliedstaaten die bei den Rechtsträ-
gern, die den Aufwand der Behörde tragen, angefallenen Kosten für Vermeidungs- 
und Sanierungsmaßnahmen geltend machen. 

(3) … 

 
Berichte 

§ 15. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung die der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften in Angelegenheiten der Umwelthaftung zu erstattenden 
Berichte zu regeln. 

 

 
Berichte 

§ 15. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft wird ermächtigt, mit Verordnung die der Europäischen Kommission 
in Angelegenheiten der Umwelthaftung zu erstattenden Berichte zu regeln. 

 

 
Bezugnahme auf Gemeinschaftsrecht 

§ 19. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/35/EG über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. 
Nr. L 143/56 vom 30. April 2004, in der Fassung der Richtlinie 2006/21/EG über 
die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur 
Änderung der Richtlinie 2004/35/EG, ABl. Nr. L 102/15 vom 11. April 2006, in 
österreichisches Recht umgesetzt. 

 

 
Bezugnahme auf Unionsrecht 

§ 19. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2004/35/EG über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. Nr. L 143 
vom 30. April 2004, S. 56, in der Fassung der Richtlinie 2006/21/EG über die 
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Än-
derung der Richtlinie 2004/35/EG, ABl. Nr. L 102 vom 11. April 2006, S. 15, und 
der Richtlinie 2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, 
ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 114, in österreichisches Recht umgesetzt. 

 
ANHANG 1

 
ANHANG 1 
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TÄTIGKEITEN IM SINN DES § 2 Abs. 1: 
 
 1. Der Betrieb von Anlagen, die einer Genehmigung oder Bewilligung nach 

bundesrechtlichen Vorschriften bedürfen, die in Umsetzung der Richtli-
nie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. Oktober 1996, S. 26, 
erlassen wurden, wie insbesondere § 77a iVm Anlage 3 der Gewerbe-
ordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, § 37 Abs. 1 iVm Anhang 5 
des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, 
§ 121 des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I Nr. 38/1999, § 5 
Abs. 3 des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen (EG-K), BGBl. I 
Nr. 150/2004. Dies gilt nicht für die Tätigkeiten, die der Z 12 unterlie-
gen, sowie für den Betrieb von Anlagen oder Anlagenteilen, die über-
wiegend für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer 
Erzeugnisse und Verfahren genutzt werden. 

 2. … 
 

TÄTIGKEITEN IM SINN DES § 2 Abs. 1: 
 
 1. Der Betrieb von Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über 

die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung, ABl. Nr. L 24 vom 29. Jänner 2008, S. 8, genannt sind und einer 
Genehmigung oder Bewilligung nach bundesrechtlichen Vorschriften be-
dürfen, wie insbesondere gemäß § 77a iVm Anlage 3 der Gewerbeord-
nung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, § 37 Abs. 1 iVm Anhang 5 des 
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, § 121 und 
§ 121f Abs. 1 des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBl. I 
Nr. 38/1999, § 5 Abs. 3 des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen 
(EG-K), BGBl. I Nr. 150/2004. Dies gilt nicht für die Tätigkeiten, die der 
Z 12 unterliegen, sowie für den Betrieb von Anlagen oder Anlagenteilen, 
die überwiegend für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Erprobung 
neuer Erzeugnisse und Verfahren genutzt werden. 

 2. … 

 
 6. Die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verabreichung, das Abfüllen, 

die Freisetzung in die Umwelt und die innerbetriebliche Beförderung 
von 

 - gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen im Sinn der §§ 2 
und 3 des Chemikaliengesetzes 1996 (ChemG 1996), BGBl. I 
Nr. 53/1997, 

 - Pflanzenschutzmitteln im Sinn des § 2 Abs. 1 des Pflanzenschutzmit-
telgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, und 

 -  Biozid-Produkten im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 2 des Biozid-Produkte-
Gesetzes (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, 

soweit diese Tätigkeiten nicht von Z 13 erfasst werden. 
 

 
 6. Die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Verabreichung, das Abfüllen, 

die Freisetzung in die Umwelt und die innerbetriebliche Beförderung von 
 - gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen im Sinn der §§ 2 

und 3 des Chemikaliengesetzes 1996 (ChemG 1996), BGBl. I 
Nr. 53/1997, 

 - Pflanzenschutzmitteln im Sinn des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates, ABl. Nr. L 309 vom 24. November 2009, S. 1, und 

 - Biozid-Produkten im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 2 des Biozid-Produkte-
Gesetzes (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, 

soweit diese Tätigkeiten nicht von Z 13 erfasst werden. 

 
 12. Der Betrieb von Anlagen, die einer Genehmigung oder Bewilligung nach 

landesrechtlichen Vorschriften bedürfen, die in Umsetzung der Richtli-
nie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 

 
 12. Der Betrieb von Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über 

die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung, ABl. Nr. L 24 vom 29. Jänner 2008, S. 8, genannt sind und einer 
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Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. Oktober 1996, S. 26, 
erlassen wurden. 

 

Genehmigung oder Bewilligung nach landesrechtlichen Vorschriften be-
dürfen. 

 
 
 

 
 15. Der Betrieb von Speicherstätten gemäß der Richtlinie 2009/31/EG über 

die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. Nr. L 140 vom 
5. Juni 2009, S. 114. 

 

Artikel IV 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

 
 
§ 382. (1) … 
(46) … 
 

 
§ 382. (1) … 
(46) … 
(47) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2011 wird die Richtlinie 

2009/31/EG über die geologische Speicherung von Kohlendioxid, ABl. L 140 vom 
5. Juni 2009, S. 114, umgesetzt. 

(48) Anlage 3 Z 6.8 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2011 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Anlage 3
IPPC-Betriebsanlagen 

 1. Nicht zu den im Folgenden genannten Anlagen oder Anlagenteilen 
zählen solche Anlagen oder Anlagenteile, die ausschließlich der For-
schung, Entwicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse und Verfah-
ren, insbesondere im Labor- oder Technikumsmaßstab, dienen. 

 2. Die im Folgenden genannten Schwellenwerte beziehen sich allge-
mein auf die Produktionskapazitäten oder Leistungen. Werden meh-

 

Anlage 3 
IPPC-Betriebsanlagen 

 1. Nicht zu den im Folgenden genannten Anlagen oder Anlagenteilen zählen 
solche Anlagen oder Anlagenteile, die ausschließlich der Forschung, Ent-
wicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse und Verfahren, insbesondere im 
Labor- oder Technikumsmaßstab, dienen. 

 2. Die im Folgenden genannten Schwellenwerte beziehen sich allgemein auf die 
Produktionskapazitäten oder Leistungen. Werden mehrere Tätigkeiten dersel-
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rere Tätigkeiten derselben Kategorie in ein- und derselben Betriebs-
anlage durchgeführt, so sind die Kapazitäten dieser Tätigkeiten zu-
sammenzurechnen. 

 

ben Kategorie in ein- und derselben Betriebsanlage durchgeführt, so sind die 
Kapazitäten dieser Tätigkeiten zusammenzurechnen. 

 

 

 

 

 

 
Anlagenart 

 
Schwellenwerte 

 

 
1. 
 

 
Energiewirtschaft 
 

 
 

 

 

 

 
… 
 

 
 

 
6. 
 

 
Sonstige Industriezweige 
 

 
 
 

 
 
 

 
… 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Anlagenart 
 

Schwel
lenwer

te 
 

1. Energiewirtschaft  
 

 

 

 

 
… 
 

 
 

6. 
 

Sonstige Industriezweige 
 

 
 
 

 

 

 

 
… 
 

 
 
 

6.8 
 

 
Abscheidung von CO2-Strömen aus unter diese Anlage fallenden 
IPPC-Betriebsanlagen für die Zwecke der geologischen Speiche-
rung gemäß der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische 
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Speicherung von Kohlendioxid.

 
 

 
 
 

 
 

 

Artikel V 

Bundesgesetz, mit dem das Mineralrohstoffgesetzt geändert wird 

 
 

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen 
§ 121. … 
 

Maßnahmen für Aufbereitungsanlagen 
§ 121. … 

 
 
 

 
§ 121f. (1) §§ 121 bis 121e sind auch für die Abscheidung von Kohlenstoffdio-

xidströmen aus Anlagen im Sinne des § 121 Abs. 1 für die Zwecke der geologischen 
Speicherung anzuwenden. 

(2) Abs. 1 sowie die §§ 121 bis 121e gelten nicht für Anlagen oder Anlagenteile, 
die ausschließlich der Forschung, Entwicklung und Erprobung neuer Erzeugnisse und 
Verfahren, insbesondere im Labor- oder Technikumsmaßstab, dienen. 
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In-Kraft-Treten 

§ 223. (1)  … 
(22) … 
 

In-Kraft-Treten 
§ 223. (1)  … 
(22) … 
(23) § 121f tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
(24) Durch Art. V des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 werden Bestim-

mungen der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl. 
Nr. L 24 vom 29.01.2008 S. 8, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2009/31/EG über 
die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 
2008/1/EG, ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 114, umgesetzt. 
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